
2023: Tschümperlin Lötscher Schwarz feiert! Dr. Ulrich «Ueli» Fässler und Thomas Tschümperlin 
im Interview «Damals und Heute». Erfahren Sie mehr über die Gründung der Kanzlei vor 50 Jahren, 
ihre Entwicklung und ihre Werte. 

www.tls-partner.ch
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Hinter den Kulissen 

Kanzleigeflüster und Flurfunk: Schauen Sie 
hinter die Kulissen und erfahren Sie interessan-
tes und Neues aus und über die Kanzlei.

nach-gedacht

Was ändert sich in 50 Jahren? Luzerner  
Gerichts- und Verwaltungsentscheide anno 
dazumal.
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Der KanzlistAus   unseren   Fachgruppen
Weil mehr Köpfe mehr wissen, tauschen wir uns innerhalb von spezi- 
alisierten Fachgruppen regelmässig aus, um unsere Klienten noch  
besser beraten zu können. In dieser Rubrik finden Sie interessante 
Hinweise oder praktische Tipps aus den Fachgruppen: 

TSCHÜMPERLIN
LÖTSCHER
SCHWARZ

Gründung der Kanzlei «Ulrich 
Fässler, Rechtsanwalt»

Eintritt Thomas Tschümperlin und  
Walter Fellmann als Anwälte

Eintritt Jörg Schwarz

Thomas Tschümperlin und Walter Fellmann 
werden Partner der Kanzlei; Umzug von der 
Furrengasse an die Zinggentorstrasse

Fusion mit der Kanzlei von Markus  
Lötscher am Standort Emmenbrücke

Umwandlung in eine  
Aktiengesellschaft

Umzug an die Löwenstrasse

Eröffnung dritter Standort:  
Sursee

Gründungsmitglied von Galexy -  
ein wertvolles internationales Netzwerk für 
schnellen rechtlichen Support aus dem Ausland

Eintritt Roland Lötscher als Kanzlei- 
manager & Gründung Contario AG

Eintrag als Kollektivgesellschaft 
im Handelsregister

Eintritt Regula Suter und  
Raetus Cattelan
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Seminare «Finanz- und Pensionsplanung» 

Do, 22.06.2023, 18.30 – 20.00  Uhr,   Haus   des   Holzes,   Centralstrasse  34,   6210   Sursee
Do, 14.09.2023, 18.30 – 20.00  Uhr,   Hotel   Continental,  Murbachstrasse   4,  6003   Luzern 
Im Rahmen der kostenlosen Informationsseminare von Neutrass referiert Salome Krummenacher zu Fragen  
der erbrechtlichen Planung (etwa zu Ehe- und Erbrechtsverträgen, aber auch zum Vorsorgeauftrag).

Recht aktuell 

Do, 14.09.2023, 13.15 – 17.00  Uhr,  Praxis   im    Baurecht,   Universität   Basel
Prof. Dr. Jörg Schwarz hält einen Vortrag zum Thema «Aktuelle Themen zum Stockwerkeigentum».

13. Luzerner Tag des Stockwerkeigentums 

Di, 14.11.2023, 9.00 – 17.00  Uhr,  Verkehrshaus,  Lidostr.   5,  6006    Luzern
Prof. Dr. Jörg Schwarz hält am 13. Luzerner Tag des Stockwerkeigentums  
einen Vortrag zur aktuellen Rechtsprechung im Bereich des Stockwerkeigentums.

Veranstaltungen

Luzern 
Löwenstrasse 3 
6000 Luzern 6
Tel. + 41 41 419 30 30
info@tls-partner.ch

Emmenbrücke
Gerliswilstrasse 4
6021 Emmenbrücke
Tel. + 41 41 260 59 59
info@tls-partner.ch

Sursee
Bahnhofstrasse 2
6210 Sursee
Tel. + 41 41 921 33 33
info@tls-partner.chWeitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website www.tls-partner.ch.

Fachgruppe     Arbeitsrecht

24h-Betreuung
Für meine persönliche Betreuung kann ich eine Per-
son anstellen, die rund um die Uhr für mich da ist. Ihre 
Arbeits- und Ruhezeiten kann ich frei vereinbaren. 
Das Arbeitsgesetz gilt nicht für Arbeitsverhältnisse 
im privaten Haushalt. Das Bundesgericht hat jedoch 
entschieden, dass diese Ausnahme vom Arbeitsge-
setzt für Privathaushalte nur bei Zweiparteienver-
hältnissen gilt. Wenn ich einen Betreuungsdienst ei-
ner Firma in Anspruch nehme, ist diese Firma 
Arbeitgeberin der betreuenden Person und mein 
Haushalt «nur» der Einsatzort. Es liegt ein Dreipartei-
enverhältnis vor. Auf solche Verhältnisse, so das Bun-
desgericht, ist das Arbeitsgesetz anwendbar. Die 
Höchstarbeitszeiten sind einzuhalten.

Fachgruppe     Erbrecht

Aufbewahrung von Testamenten und 
Erbverträgen
Ein Testament oder ein Erbvertrag kann hinterlegt 
werden. Damit wird verhindert, dass der letzte Wille 
nach dem Tod nicht umgesetzt werden kann, weil 
das Testament oder der Erbvertrag nicht aufgefun-
den wird. Die Hinterlegung des Testaments oder Erb-
vertrags ist vor allem dann sinnvoll, wenn es nur ein 
Originalexemplar gibt oder keine oder nur wenige 
Personen davon Kenntnis haben. 
Bei welcher Stelle das Testament oder der Erbver-
trag hinterlegt werden kann, bestimmt sich nach 
dem Wohnsitz. Im Kanton Luzern kann eine letztwil-
lige Verfügung beim Teilungsamt der Wohnsitzge-
meinde hinterlegt werden. Dieses sorgt im Todesfall 
dafür, dass die letztwillige Verfügung zur Eröffnung 
gelangt. Zu beachten ist, dass bei einem Wohnsitz-
wechsel der letzte Wille bei der neuen Wohngemein-
de hinterlegt wird. Die bisherige Wohngemeinde 
übergibt die hinterlegte Verfügung nicht automa-
tisch der neuen Wohnsitzgemeinde. Bei einem 
Wohnsitzwechsel oder bei einer Änderung oder Auf-
hebung einer letztwilligen Verfügung muss das hin-
terlegte Testament daher selbstständig bei der Hin-
terlegungsbehörde wieder herausverlangt werden.

Fachgruppe      Strafrecht

Neue Hürden im Strafbefehlsverfahren
Wird gegen einen Strafbefehl Einsprache erhoben, 
so hat die Staatsanwaltschaft weitere Beweise ab-
zunehmen, die zur Beurteilung der Einsprache erfor-
derlich sind. Sofern sich ein anderes Strafmass auf-
drängt, der erfasste Sachverhalt nachträglich 
rechtlich anders qualifiziert wird oder neue Strafta-
ten bekannt werden, ist die Staatsanwaltschaft 
nicht an ihren ursprünglichen Strafbefehl gebunden 
und darf diesen verschärfen.
Gemäss einem neuen Urteil des Bundesgerichts hat 
die beschuldigte Person keine Möglichkeit mehr, 
eine solche Verschärfung mittels Rückzug der Ein-
sprache abzuwenden und kann nur noch gegen den 
neuen Strafbefehl oder die Anklage opponieren. Da-
mit wird eine juristische Risikoabwägung bereits in-
nerhalb der kurzen Einsprachefrist (10 Tage) gegen 
den Strafbefehl unentbehrlich.

Fachgruppe    Vertrags-   und  
Zivilprozessrecht

Gefährliche Ablenkung
«Smombie» ist ein Mix aus den Begriffen «Smart-
phone» und «Zombie». Damit sind Menschen ge-
meint, welche so stark auf ihr Handy fokussiert sind, 
dass sie ihre Umgebung kaum noch wahrnehmen. 
Dieses Phänomen wurde 2019 einem Mann an einer 
Zürcher Tramhaltestelle zum Verhängnis. Konzent-
riert auf sein Handy betrat er ohne vorgängige Prüf-
blicke die Gleise. Dabei kam es zu einer Kollision mit 
einem Tram, wobei der Mann schwer verletzt wurde. 
Das Bundesgericht sprach die Stadt Zürich (als In-
haberin der Verkehrsbetriebe) von jeglicher Haftung 
für den Unfall frei, da das Verhalten des Mannes als 
grob fahrlässig einzustufen sei. Sein verkehrswidri-
ges Verhalten erscheine als Hauptursache des Un-
falls und unterbreche den Kausalzusammenhang 
zwischen der Betriebsgefahr des Trams und der ein-
getretenen Schädigung.
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05    —    Hinter    den    Kulissen    —    TLS-Flurfunk

50-Jahre-Jubiläum. TLS beschäftigt der-
zeit 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

(20 Anwältinnen und Anwälte) und gehört  
8 Partnerinnen und Partnern. Zusätzlich zählen wir  
auf ein Team von 8 Personen bei der Contario AG.

02.02   —    Hinter den Kulissen    —   Kanzleigeflüster

Kanzleigeflüster
Dr.   Sian   Affolter

Seit November 2022 ist Dr. Sian 
Affolter als Rechtsanwältin zu-
rück bei uns im Team. Sie hat in 
Freiburg studiert und doktoriert, in 
der Kanzlei das Rechtspraktikum 
absolviert und danach in Luzern 
das Anwaltspatent erworben.

Florian   Marfurt

Seit März dieses Jahres dürfen wir 
Rechtsanwalt Florian Marfurt zum 
Team zählen. Er hat in Luzern stu-
diert und hier auch das Anwaltspa-
tent erworben. Vor seinem Wechsel 
zu uns war er als Gerichtsschreiber 
am Kantonsgericht Luzern tätig.


